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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Haushaltsmittel für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
sowie für die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) 

 

1. Fragestellung 

Der Auftraggeber fragt danach, 

– in welchem Umfang im Bundeshaushalt 2023 finanzielle Mittel für Katastrophenschutz im 
Allgemeinen und für das THW im Besonderen vorgesehen sind und 

– welchen Umfang die Mittel für Katastrophenschutz im Allgemeinen und für das THW im 
Besonderen im Vergleich dazu in den Jahren 2021 und 2022 hatten. 

2. Haushaltsmittel für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz und das THW 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ausgaben dargestellt, welche bezüglich der Jahre 2021 
bis 2023 für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sowie für das THW in dem jeweiligen 
Haushaltsplan (beziehungsweise für das Jahr 2023 in dem entsprechenden Entwurf) veranschlagt 
sind. 

Die für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz veranschlagten Mittel wurden aus den jewei-
ligen Funktionenübersichten (Ziffer 045) entnommen, welche den Haushaltsplänen als Anlage 
beigefügt sind. Darin sind die Einnahmen und Ausgaben nach bestimmten Aufgabengebieten ge-
gliedert, vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 1 b) Bundeshaushaltsordnung (BHO). Die Funktionenübersicht rich-
tet sich nach Verwaltungsvorschriften über die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des 
Haushaltsplans nach Aufgabengebieten (Funktionenplan), vgl. § 14 Abs. 2 BHO. Der Funktionen-
plan ist in den Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Bundes (VV-HB) enthalten, 
vgl. Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur BHO, Ziffer 2 zu § 14. 

Die für das THW veranschlagten Mittel wurden aus dem Kapitel 0629 (Gesamtausgaben) entnom-
men. 
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Hinsichtlich der in der Anfrage genannten Zeiträume ist Folgendes zu berücksichtigen: Für das 
Jahr 2023 hat der Deutsche Bundestag das Haushaltsgesetz und den damit festzustellenden Haus-
haltsplan noch nicht beschlossen. Daher werden in der Tabelle zunächst die in dem Regierungs-
entwurf des Haushaltsgesetzes für 2023 veranschlagten Mittel dargestellt (Spalte 4). 

Der Haushaltsausschuss hat im Rahmen seiner Bereinigungssitzung am 10. November 2022 eine 
Beschlussempfehlung für das Plenum des Deutschen Bundestages gefasst. Eine Beschlussfassung 
des Deutschen Bundestages hierüber steht noch aus. In der Tabelle (Spalte 5) werden daher zu-
sätzlich die Haushaltsmittel dargestellt, die sich aus der Beschlussempfehlung des Haushaltsaus-
schusses für das Jahr 2023 ergeben. Diesbezüglich können gegenwärtig allerdings nur die für das 
THW vorgesehenen Mittel dargestellt werden, da eine Funktionenübersicht, aus der sich einzel-
planübergreifend die Haushaltsmittel für den Bevölkerungs-und Katstrophenschutz entnehmen 
lassen, derzeit noch nicht verfügbar ist. 

 Haushaltsplan 
2021 
(in Tausend Euro) 

Haushaltsplan 
2022 
(in Tausend Euro) 

Regierungsent-
wurf zum Haus-
haltsplan 2023 
(in Tausend Euro) 

Beschlussempfeh-
lung des Haus-
haltsausschusses 
2023 
(in Tausend Euro) 

Bevölkerungs- 
und Katastro-
phenschutz 
 

1 079 764 932 188 766 774 Derzeit noch 
keine Angabe 

möglich. 

THW 
 

458 099 544 485 386 429 428 629 
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